
Wie stellt man bei Steuerhinterziehung erfolgreich eine 
strafbefreiende Selbstanzeige? 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

das Thema Steuerhinterziehung ist nicht so schwarz oder weiß, wie es in Medienberichten oft dargestellt wird: 
Nicht nur durch kriminelle Machenschaften, sondern auch durch Unkenntnis oder Fehlinterpretation gesetzli-
cher Bestimmungen kann es zu diesem Tatvorwurf kommen. Oder ein Erbe kann für die Steuerhinterziehun-
gen des Erblassers in die Verantwortung genommen werden. 

Damit es in einem solchen Fall zu keinem Strafprozess kommt, ist schonungslose Offenheit geboten. Nur dann 
kann das Instrument einer strafbefreienden Selbstanzeige wirksam genutzt werden. Teilselbstanzeigen rei-
chen nicht mehr aus; es müssen alle unverjährten Hinterziehungen einer Steuerart offengelegt werden. Und 
am Ende muss die hinterzogene Steuer zzgl. Hinterziehungszinsen zurückgezahlt werden. Beträgt der Hinter-
ziehungsbetrag mehr als 25.000 €, werden weitere Zuschläge fällig. 

Für besonders schwere Fälle der Steuerhinterziehung (z.B. bei einem Steuerschaden von mehr als 50.000 €) 
hat der Gesetzgeber die Verjährungsfrist Ende 2020 von zehn auf 15 Jahre erhöht. Damit muss man in solchen 
Fällen fünf Jahre mehr offenlegen als zuvor, damit eine Selbstanzeige strafbefreiend wirken kann. 

 

Unsere Infografik auf der nächsten Seite gibt Ihnen einen ersten Überblick über das Thema 
Selbstanzeige. Versuchen Sie aber bitte keinesfalls eine Selbstanzeige im Alleingang, son-
dern setzen Sie sich ggf. unbedingt mit uns in Verbindung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

   

Diplom-Kaufmann  

 

Steuerberater 

Stefan Saegert 
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